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Allgemeine Geschäftsbedingungen der
easy Personal GmbH

1. Allgemeines:

Für sämtliche von easy Personal GmbH (im 
Folgenden: Auftragnehmer) aus und im Zu-
sammenhang mit dem Arbeitnehmerüberlas-
sungsvertrag erbrachte oder zu erbringende 
Dienstleistungen gelten die nachstehenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 
Abweichende AGB des Kunden (im Folgen-
den: Auftraggeber) gelten auch dann nicht, 
wenn der Auftragnehmer nicht ausdrücklich 
widerspricht oder der Auftraggeber erklärt, nur
zu seinen Bedingungen abschließen zu wol-
len.

2. Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung:

(1) Der Auftragnehmer erklärt, im Besitz ei-
ner unbefristeten Erlaubnis zur Arbeit-
nehmerüberlassung zu sein, zuletzt erteilt
von de Bundesagentur für Arbeit, Agentur
für Arbeit Düsseldorf, am 12.09.2005 in 
Düsseldorf. Diese Erlaubnis ist zwischen-
zeitlich weder widerrufen noch zurückge-
nommen worden. Der Auftragnehmer 
verpflichtet sich, die Erlaubnisurkunde 
auf Verlangen des Auftraggebers vorzu-
legen.

(2) Der Auftragnehmer wird den Auftragge-
ber unverzüglich über den Widerruf oder 
das sonstige Erlöschen der Erlaubnis ge-
mäß § 5 Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz (AÜG) informieren. In den Fällen der
Nichtverlängerung, der Rücknahme oder 
des Widerrufs wird er ihn ferner auf das 
voraussichtliche Ender der Abwicklung 
und die gesetzliche Abwicklungsfrist hin-
weisen.

1. Mindestlöhne/Kettenverleih/Verbote:

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem 
Betrieb des Auftraggebers auf dessen 
Anforderung Arbeitnehmer zur Arbeits-
leistung zu überlassen. Der Auftragneh-
mer sichert dem Auftraggeber zu, dass 
nur Arbeitnehmer überlassen werden, die
einem Arbeitsverhältnis zum Auftragneh-
mer stehen (kein Kettenverleih).

(2) Der Einsatz in einem anderen als dem in 
Absatz 1 genannten Betrieb des Unter-
nehmens, der Austausch von Arbeitneh-
mern innerhalb des Betriebes sowie die 
Zuweisung anderer Tätigkeiten als die im
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag verein-
barte Tätigkeit bedürfen der Zustimmung 
des Auftragnehmers. Der Auftraggeber 
ist verpflichtet, den Auftragnehmer recht-
zeitig vorab darüber zu informieren, wenn
der Zeitarbeitnehmer im Ausland einge-
setzt werden soll.

(3) Vor dem Hintergrund von Mindestlohn-
verpflichtungen aufgrund des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes teilt der Auftrag-
geber dem Auftragnehmer eine Änderung
der Tätigkeit der überlassenen Arbeitneh-

mer umgehend mit. Die Parteien sind 
sich einig, dass der vereinbarte Verrech-
nungssatz im Arbeitnehmerüberlassungs-
vertrag anzupassen ist, wenn die ausge-
übte Tätigkeit mindestlohnpflichtig wird 
oder wenn der Mindestlohn steigt.

(4) Sofern der Auftragnehmer dem Auftrag-
geber Arbeiter im Sinne des § 1b Satz 1 
AÜG (Verbot der Überlassung im Bau-
hauptgewerbe) überlässt, bestätigt der 
Auftraggeber, dass in dem genannten 
Betrieb des Auftraggebers nicht überwie-
gend Gewerke im Sinne des § 1 der Bau-
betriebe-Verordnung erbracht werden. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auf-
tragnehmer über eine Änderung unver-
züglich zu informieren.

(5) Der Auftraggeber sichert zu, dass er Zeit-
arbeitnehmer weder offen (offengelegte 
Arbeitnehmerüberlassung) noch verdeckt
(verdeckte Arbeitnehmerüberlassung, 
z.B. Scheinwerkverträge) weiter überlässt
(kein Kettenverleih).

4. Einbeziehung iGZ-DGB-Tarifwerks:

(1) Der Auftragnehmer erklärt, dass in die 
Arbeitsverträge, die er mit den beim Auf-
traggeber eingesetzten Arbeitnehmern 
abgeschlossen hat, das iGZ-DGB-Tarif-
werk einschließlich der Branchenzu-
schlagstarifverträge vollständig in seiner 
jeweils gültigen Fassung einbezogen 
wird.

(2) Der Auftragnehmer ist Mitglied des Inter-
essenverbandes Deutscher Zeitarbeits-
unternehmen e.V.

(3) Der Auftraggeber sichert zu, dass kein im
Rahmen eines Arbeitnehmerüberlas-
sungsvertrages eingesetzter Arbeitneh-
mer in den letzten 3 Monaten und einem 
Tag über einen anderen Personaldienst-
leister beim Auftraggeber tätig war. An-
dernfalls informiert der Auftraggeber den 
Personaldienstleister über die kürzere 
Unterbrechung. Vorangegangene Einsät-
ze werden in diesem Falle bei der Verein-
barung der Einsatzdauer berücksichtigt.

5. Branchenzugehörigkeit/Equal Pay:

(1) Laut Auskunft des Auftraggebers gehört 
der genannte Betrieb der [Fleischbran-
che] an. Der Auftraggeber erklärt, nach-
dem die Branchenzugehörigkeit mithilfe 
eines vom Auftragnehmer vorgelegten 
Fragebogens bestimmt wurde, dass er 
gegenwärtig keinem Branchenzuschlags-
tarifvertrag unterliegt.
Der Auftraggeber informiert den Auftrag-
nehmer über Änderungen der branchen-
mäßigen Zuordnung, da dies zur An-
wendbarkeit eines Branchenzuschlagsta-
rifvertrages führen kann.

(2) Ist ein ununterbrochener Einsatz eines 
eingesetzten Mitarbeiters von mehr als 
neun Monate geplant oder absehbar, ist 
der Auftraggeber verpflichtet, dem Auf-
tragnehmer das Arbeitsentgelt eines ver-
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gleichbaren Stammarbeitnehmers des 
Auftraggebers (Equal Pay) spätestens ei-
nen Monat vor Beginn des 10. Überlas-
sungsmonats mitzuteilen. Zur Ermittlung 
des Equal Pay wird ein entsprechender 
Fragebogen verwendet (Anhang). Der 
genannte Fragebogen wird Inhalt dieses 
Vertrages. Der Auftraggeber informiert 
den Auftragnehmer unverzüglich über 
alle – auch bereits feststehende künftige 
– Änderungen des Equal Pay. Die Ände-
rungen werden ebenfalls Gegenstand 
des Vertrages.

6. Überlassungsdauer/Konkretisierung/Prei-
se:

(1) Bitte Zutreffendes ankreuzen:

¨ Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer
mitgeteilt, dass in seinem Betrieb keine 
abweichende Überlassungshöchstdauer 
gilt.

¨ Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer
mitgeteilt, dass in seinem Betrieb eine 
Überlassungshöchstdauer von XX Mona-
ten gilt. Der im Betrieb geltende Tarifver-
trag und/oder die Betriebsvereinbarung 
hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer
in Kopie übermittelt, bzw. wird der Auf-
traggeber an den Auftragnehmer übermit-
teln.

Der Einsatz eines bestimmten namentlich be-
zeichneten Zeitarbeitnehmers erfolgt vorüberge-
hend. Auftraggeber und Auftragnehmer stellen si-
cher, dass der Einsatz eines bestimmten Zeitar-
beitnehmers nicht über das Ende des Arbeitneh-
merüberlassungsvertrags hinaus erfolgt.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, den - vom Per-
sonal-dienstleister bereits eigenhändig unterzeich-
neten - Ein-zelarbeitnehmerüberlassungsvertrag 
vor dem Einsatzbe-ginn zu überlassender Mitar-
beiter seinerseits ohne inhalt-liche Änderungen ei-
genhändig zu unterzeichnen und dem Personal-
dienstleister die vor dem Einsatzbeginn erfolgte ei-
genhändige Unterzeichnung in Textform nachzu-
weisen. Der Personaldienstleister verzichtet auf 
den Zugang der Annahme des Vertrages insofern,
als dass der beider-seits unterzeichnete Arbeit-
nehmerüberlassungsvertrag vor Einsatzbeginn im 
Original bei ihm zugegangen sein muss. Der Auf-
traggeber verpflichtet sich allerdings, den beider-
seits unterzeichneten Arbeitnehmerüberlassungs-
vertrag im Original umgehend dem Personal-
dienstleister zuzuleiten.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Auftrag-
nehmer unaufgefordert etwaige für ihn in Zukunft 
geltende Tarifverträge, die eine Abweichung von 
der zukünftigen Überlassungshöchstdauer von 18 
Monaten vorsehen und/oder etwaige in dem Be-
trieb zukünftig geltenden Betriebsvereinbarungen, 
die aufgrund eines Tarifvertrages eine Abwei-
chung von der zukünftigen Überlassungshöchst-
dauer von 18 Monaten vorsehen, in Kopie zu 
übermitteln. Dies gilt insbesondere, wenn auf-
grund eines Tarifvertrages und/oder einer Be-
triebsvereinbarung eine kürzere Überlassungs-
höchstdauer als 18 Monate geregelt ist.

(2) Die Überlassungsvergütung richtet sich 
nach der tatsächlichen Arbeitszeit der 
eingesetzten Arbeitnehmer, mindestens 
aber nach der im Arbeitnehmerüberlas-
sungsvertrag vereinbarten Wochenar-
beitszeit.

(3) Es werden folgende Zuschläge verein-
bart:

 Mehrarbeitszuschlag: 25% ab der 40. Wo-
chenstunde

 Nachtarbeitszuschlag: 25% in der Zeit von
23:00 Uhr bis 06:00 Uhr

 Sonntagszuschlag: 50% (von 00:00 Uhr 
bis 24:00 Uhr)

 Feiertagszuschlag: 100% (von 00:00 Uhr 
bis 24:00 Uhr)

Soweit die Arbeit an Sonn- und Feiertagen zur Re-
gelarbeitszeit zählt, richten sich die Zuschläge 
nach der im Betrieb des Auftraggebers gültigen 
Zuschlagsregelung. Soweit für den Zeitarbeitneh-
mer aufgrund des iGZ-DGB-Tarifwerks abwei-
chende, branchenbezogene Zuschlagsreglungen 
gelten, legen die Vertragsparteien diese ebenfalls 
zugrunde. Im Falle vollkontinuierlicher Schichtar-
beit richten sich die Zuschläge nach dem Zu-
schlagsmodell des Auftraggebers, wenn jedenfalls
ein voller Zyklus durchlaufen wird. Basis für die 
Zuschlagsberechnung ist die jeweils vereinbarte 
Überlassungsvergütung.

(4) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die 
eingesetzten Arbeitnehmer über die er-
forderliche Qualifikation verfügen. Auf 
Nachfrage des Auftraggebers weist der 
Auftragnehmer die Qualifikation nach. 
Der Auftragnehmer gewährleistet einzel-
vertraglich mit dem Zeitarbeitnehmer, 
dass datenschutzrechtliche Vorschriften 
der Weitergabe solcher Informationen 
nicht entgegenstehen.

(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die 
Überlassungsvergütung nach billigem Er-
messen anzupassen, wenn sich Verän-
derungen in der Kostensituation ergeben.
Das billige Ermessen setzt voraus, dass 
bei der Anpassung lediglich die neue 
Kostensituation berücksichtigt wird, wie 
sie z.B. durch eine Erhöhung der Entgel-
te im iGZ-DGB-Tarifwerk, durch die Gel-
tung eines neu in Kraft getretenen oder 
bisher nicht einschlägigen Branchenzu-
schlagstarifvertrags oder durch Änderun-
gen beim Equal Pay eintritt. Vorstehen-
des gilt auch, wenn die ausgeübte Tätig-
keit mindestlohnpflichtig wird oder wenn 
der Mindestlohn steigt.

7. Fälligkeit und Verzug:

(1) Die Arbeitnehmerüberlassungsvergütung 
wird mit Zugang der Rechnung fällig. Der 
Auftraggeber gerät in Verzug, wenn der 
Rechnungsbetrag nicht innerhalb des im 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag verein-
barten Zahlungsziels ab Zugang der 
Rechnung auf dem Geschäftskonto des 
Auftragnehmers eingeht.

(2) Befindet sich der Auftraggeber mit der 
Vergütungszahlung in Verzug, so wird die
Vergütung für sämtliche noch nicht faktu-
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rierten Stunden, deren Ableistung der 
Auftraggeber auf einem Tätigkeitsnach-
weis bereits durch seine Unterschrift be-
stätigt hat, sofort fällig. Dem Auftragneh-
mer steht bei Nichtleistung durch den 
Auftraggeber ein Leistungsverweige-
rungsrecht zu.

8. Abrechnung:

(1) Die Abrechnung erfolgt wöchentlich auf 
Basis der effektiv geleisteten Arbeitsstun-
den, wobei mindestens die vereinbarte 
betriebliche Arbeitszeit abzurechnen ist, 
wie es im jeweiligen Arbeitnehmerüber-
lassungsvertrag geregelt wird. Es sind 
die Arbeitsstunden für jeden überlasse-
nen Arbeitnehmer durch Tätigkeitsnach-
weise zu belegen, die je überlassenen 
Arbeitnehmer wöchentlich auszufüllen 
und von einem Beauftragten des Auftrag-
gebers nach sachlicher Prüfung zu unter-
schreiben sind.
Die überlassenen Arbeitnehmer haben 
hierzu die beim Auftraggeber vorgegebe-
nen Instrumente (Arbeitszeitnachweise/
elektronische Arbeitszeiterfassung) zu 
nutzen, soweit diese vorhanden sind.

(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, eine 
zeitnahe Ausstellung der Tätigkeitsnach-
weise zu ermöglichen, jedoch spätestens
am zweiten Werktag der jeweiligen Fol-
gewoche.

(3) Aus den Tätigkeitsnachweisen müssen 
Beginn und das Ende der täglichen Ar-
beitszeit mit Pausen ersichtlich sein. 

(4) Der Zeitarbeitnehmer ist nicht zur Entge-
gennahme von Zahlungen durch den Auf-
traggeber berechtigt. Zahlungen an den 
Zeitarbeitnehmer haben keine Erfüllungs-
wirkung.

9. Personalauswahl/Personaleinsatz/Streik:

(1) Die Personalauswahl erfolgt durch den 
Personaldienstleister auf Grundlage der 
in der Bedarfsmeldung vereinbarten An-
forderungsprofile. Die Bedarfsmeldung 
seitens des Auftraggebers erfolgt schrift-
lich.

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für 
die vorgesehenen Arbeiten geeignetes 
Personal auszuwählen. Bei angeforder-
ten Qualifikationen, für die ein anerkann-
ter Ausbildungsberuf existiert, verpflichtet
sich der Auftragnehmer, nur solches Per-
sonal auszuwählen und dem Auftragge-
ber zu überlassen, dass diese Berufsaus-
bildung erfolgreich abgeschlossen hat. 
Abweichendes muss schriftlich vereinbart
werden.

(3) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die 
eingesetzten Arbeitnehmer, sofern sie 
nicht Staatsangehörige eines EWR-Staa-
tes oder der Schweiz sind, zur Aufnahme
der Tätigkeit aufgrund ausländerrechtli-
cher Regelungen berechtigt sind. Auf 
Nachfrage des Auftraggebers sind vom 

Auftragnehmer entsprechende Nachwei-
se vorzulegen.

(4) Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei 
dem Auftraggeber eingesetzten Arbeit-
nehmer jederzeit andere Arbeitnehmer 
auszutauschen, sofern diese den verein-
barten Anforderungsprofilen entsprechen.
Der Auftraggeber ist hierüber zwei Werk-
tage vorher zu informieren, jedoch nicht 
bei Austausch aufgrund von Krankheit 
des eingesetzten Arbeitnehmers.

(5) Der Auftraggeber hat einen Anspruch auf
Austausch des Zeitarbeitnehmers, wenn 
dieser für die vorgesehene Tätigkeit nicht
geeignet ist. Die fehlende Eignung muss 
entsprechend nachgewiesen werden. 
Dieser Anspruch steht dem Auftraggeber 
auch dann zu, wenn Gründe vorliegen, 
die ihn im Falle eigener Arbeitgeberpositi-
on zur außerordentlichen Kündigung be-
rechtigen würde (§ 626 BGB). Ist der Auf-
traggeber der Auffassung, es liege ein 
Anspruch auf Austausch im Sinne dieses 
Absatzes vor und will er deswegen den 
Einsatz des betreffenden Arbeitnehmers 
beenden, so hat er den Auftragnehmer 
hierüber unverzüglich in Kenntnis zu set-
zen und den Austausch zu begründen.

(6) Wir der Betrieb des Auftraggebers be-
streikt, darf dieser entgegen der Rege-
lung in § 11 Absatz 5 AÜG keine Zeitar-
beitnehmer in dem Betrieb tätig werden 
lassen. Darüber hinaus gilt das Einsatz-
verbot für Streiks, die von Mitgliedsge-
werkschaften der DGB-Tarifgemeinschaft
initiiert wurden, auch für bereits vor Be-
ginn der Arbeitskampfmaßnahme einge-
setzte Arbeitnehmer. Demnach wird der 
Zeitarbeitnehmer im Umfang des Streik-
aufrufs nicht in Betrieben oder Betriebs-
teilen eingesetzt, die ordnungsgemäß be-
streikt werden. Der Auftraggeber stellt si-
cher, dass keine Zeitarbeitnehmer einge-
setzt werden, soweit das Einsatzverbot 
reicht. Der Auftragnehmer ist insoweit 
verpflichtet, Arbeitnehmer zu überlassen. 
Von den vorstehenden Regelungen kön-
nen die Parteien des Arbeitskampfes im 
Einzelfall abweichen und den Einsatz von
Zeitarbeitnehmern vereinbaren (z.B. Not-
dienstvereinbarungen). Es gilt insoweit 
§ 11 Absatz 5 Satz 2 AÜG. Der Auftrag-
geber informiert den Auftragnehmer un-
verzüglich über einen laufenden oder ge-
planten Streik.

10. Eignungsvoraussetzungen/Arbeitsschutz:

(1) Die für den Einsatz notwendigen arbeits-
medizinischen Vorsorgeuntersuchungen 
sind vor dem Überlassungsbeginn durch-
zuführen, bzw. unverzüglich zu beantra-
gen und dem Auftraggeber nachzuwei-
sen.

(2) Zur Wahrnehmung seiner Arbeitgeber-
pflichten wird dem Auftragnehmer wäh-
rend der Arbeitszeiten in Absprache mit 
dem Auftraggeber ein Zutrittsrecht zu den
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Arbeitsplätzen der Mitarbeiter einge-
räumt.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem 
Auftragnehmer einen Arbeitsunfall sofort 
zu melden und ihm alle nach § 193 Ab-
satz 1 SGB VII erforderlichen Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen. Der Auf-
tragnehmer meldet den Arbeitsunfall bei 
dem zuständigen Unfallversicherungsträ-
ger.

(4) Der Auftragnehmer hat seine Arbeitneh-
mer über geltende Unfallverhütungsvor-
schriften, Sicherheitsregeln und –hinwei-
se zu informieren und zu belehren. Der 
Auftraggeber hat vor Arbeitsaufnahme 
der eingesetzten Arbeitnehmer eine ar-
beitsplatzspezifische Arbeitsschutz- und 
Sicherheitsbelehrung durchzuführen. Die 
Belehrung ist vom Auftraggeber zu doku-
mentieren und dem Auftragnehmer in Ko-
pie auszuhändigen.

(5) Der Auftraggeber sichert zu, dass die Re-
gelungen des Arbeitszeitgesetzes für den
jeweiligen Einsatz im Kundenbetrieb um-
gesetzt werden. Die Beschäftigung des 
Zeitarbeitnehmers über 10 Stunden pro 
Werktag hinaus, bedarf der Absprache 
mit dem Auftragnehmer. Über werktägli-
che 10 Stunden hinaus darf nur gearbei-
tet werden, wenn ein Tarifvertrag oder 
eine Betriebsvereinbarung aufgrund ei-
nes Tarifvertrags des Auftraggebers ge-
mäß § 7 Arbeitszeitgesetz oder eine be-
hördliche Genehmigung dies zulässiger 
Weise vorsieht oder ein außergewöhnli-
cher Fall im Sinne des § 14 Arbeitszeit-
gesetzt gegeben ist.

(6) Im Falle von Sonn- und Feiertagsarbeit 
stellt der Auftraggeber dem Auftragneh-
mer einen Nachweis darüber zur Verfü-
gung, aus dem sich ergibt, dass eine Be-
rechtigung zur Anordnung von Sonn- und
Feiertagsarbeit besteht.

11. Haftung/Aufrechnung/Abtretung/Weiterga-
be:

(1) Im Hinblick darauf, dass der Zeitarbeit-
nehmer unter Leitung und Aufsicht des 
Auftraggebers seine Tätigkeit ausübt, 
haftet der Auftragnehmer nicht für Schä-
den, die der Zeitarbeitnehmer in Aus-
übung oder anlässlich seiner Tätigkeit 
verursacht. Der Auftraggeber stellt den 
Auftragnehmer von allen etwaigen An-
sprüchen frei, die Dritte im Zusammen-
hang mit der Ausführung und Verrichtung
der dem Zeitarbeitnehmer übertragenen 
Tätigkeit erheben sollten.

(2) Im Übrigen ist die Haftung des Auftrag-
nehmers sowie seiner gesetzlichen Ver-
treter und Erfüllungsgehilfen auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht 
für Schäden, die auf einer Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit beruhen. Das betrifft sowohl gesetzli-
che als auch vertragliche Haftungstatbe-

stände, insbesondere Fälle im Falle des 
Verzuges, der Unmöglichkeit, des Unver-
mögens, der Pflichtverletzung oder der 
unerlaubten Handlung. Namentlich haftet 
der Auftragnehmer nicht für Arbeitsergeb-
nisse der Zeitarbeitnehmer oder Schä-
den, die diese in Ausübung oder anläss-
lich ihrer Tätigkeit verursachen oder die 
dem Auftraggeber durch Unpünktlichkeit 
oder Abwesenheit der Zeitarbeitnehmer 
entstehen. Bei Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen 
haftet der Auftragnehmer darüber hinaus 
nur für vorhersehbare Schäden.

(3) Der Auftraggeber stellt den Auftragneh-
mer von allen Forderungen frei, die dem 
Auftragnehmer aus einer Verletzung des 
Auftraggebers der sich aus diesen Allge-
meinen Geschäftsbedingungen ergeben-
den Zusicherungen und Verpflichtungen 
(z.B. Prüf- und Mitteilungspflichten) er-
wachsen.

(4) Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, ge-
genüber Forderungen des Auftragneh-
mers aufzurechnen oder ein Zurückbe-
haltungsrecht geltend zu machen, es sei 
denn, die vom Auftraggeber geltend ge-
machte Gegenforderung ist unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt. Der Auf-
traggeber ist nicht berechtig, Forderun-
gen des Auftragnehmers an einen Dritten
abzutreten.

(5) Der Auftraggeber verpflichtet sich, sei-
tens des Auftragnehmers übermittelte 
Daten nur in dem vereinbarten Umfange 
zu nutzen, insbesondere diese nicht ohne
Einverständnis des Auftragnehmers an 
Dritte weiterzuleiten.

12. Übernahme von Mitarbeitern/Provision:

(1) Eine Vermittlung liegt vor, wenn der Auf-
traggeber oder ein mit ihm rechtlich oder 
wirtschaftliche verbundenes Unterneh-
men während der Dauer des Arbeitneh-
merüberlassungsvertrages mit dem Ar-
beitnehmer des Auftragnehmers ein Ar-
beitsverhältnis eingeht. Eine Vermittlung 
liegt auch dann vor, wenn der Auftragge-
ber oder ein mit ihm rechtlich oder wirt-
schaftlich verbundenes Unternehmen in-
nerhalb von 6 Monaten nach Beendigung
der Überlassung, höchstens aber 12 Mo-
nate nach Beginn der Überlassung, mit 
dem Zeitarbeitnehmer ein Arbeitsverhält-
nis eingeht. Dem Auftraggeber bleibt in 
diesem Fall der Nachweis vorbehalten, 
dass der Abschluss des Arbeitsverhält-
nisses nicht aufgrund der vorangegange-
nen Überlassung erfolgt ist.

(2) Eine Vermittlung liegt ebenfalls vor, wenn
der Auftraggeber oder ein mit ihm recht-
lich oder wirtschaftlich verbundenes Un-
ternehmen direkt nach der Herstellung 
des Kontaktes zu dem Bewerber durch 
den Auftragnehmer ohne eine vorherige 
Überlassung ein Arbeitsverhältnis ein-
geht.
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(3) Maßgebend für den Zeitpunkt der Be-
gründung des Arbeitsverhältnisses zwi-
schen dem Auftraggeber und dem Zeitar-
beitnehmer ist nicht der Zeitpunkt der Ar-
beitsaufnahme, sondern der Zeitpunkt 
des Abschlusses des Arbeitsvertrages.

(4) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem 
Auftragnehmer mitzuteilen, ob und wann 
ein Arbeitsvertrag abgeschlossen wurde. 
Wenn im Streitfall der Auftragnehmer In-
dizien für den Bestand eines Arbeitsver-
hältnisses zwischen dem Auftraggeber 
und dem Zeitarbeitnehmer darlegt, trägt 
der Auftraggeber die Beweislast dafür, 
dass ein Arbeitsverhältnis nicht einge-
gangen wurde.

(5) In den in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten Fällen hat der Auftraggeber eine Ver-
mittlungsprovision an den Auftragnehmer
zu zahlen. Befristete Arbeitsverhältnisse 
sind im gleichen Umfang provisionspflich-
tig wie unbefristete Arbeitsverhältnisse. 
Die Höhe der Vermittlungsprovision be-
trägt bei direkter Übernahme des Zeitar-
beitnehmers ohne vorherige Überlassung
2.500,- €, bei einer Übernahme innerhalb
der ersten 3 Monate nach Beginn der 
Überlassung 2.000,- €, bei einer Über-
nahme innerhalb des 4. Bis 6. Monats 
nach Beginn der Überlassung 1.500,- €r 
und bei einer Übernahme ab dem 7. Mo-
nat der Überlassung wäre diese dann 
kostenfrei.

(6) Berechnungsgrundlage der Vermittlungs-
provision ist das zwischen dem Auftrag-
geber und dem Zeitarbeitnehmer verein-
barte Bruttomonatsgehalt, mindestens 
aber das zwischen dem Auftragnehmer 
und dem Zeitarbeitnehmer vereinbarte 
Bruttomonatsgehalt. Der Auftraggeber 
legt dem Auftragnehmer eine Kopie des 
unterschriebenen Arbeitsvertrages vor. 
Bei Unterbrechung in der Überlassung ist
der Beginn der letzten Überlassung vor 
Begründung des Arbeitsverhältnisses 
maßgeblich. Die Vermittlungsprovision ist
zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu 
zahlen. Die Provision ist zahlbar 14 Tage 
nach Eingang der Rechnung.

13. Gerichtsstand:

Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die
im Zusammenhang mit den Arbeitnehmer-
überlassungsverträgen und/oder Vermittlun-
gen entstehen, ist der Hauptsitz des Auftrag-
nehmers in Emsdetten.

Datum / Unterschrift / Stempel des Entleihers


